
Die Erklärung zur Unternehmensführung vom 19.02.2010 erfolgt nach § 289a Handelsge-
setzbuch.

Über die Corporate Governance vom 16.03.2010 wird gemäß Ziffer 3.10 des Deutschen Cor-
porate Governance Kodex berichtet.

Unternehmensführung

Die Unternehmensführung der Fernheizwerk Neukölln AG (FHW) als börsennotierte deutsche 
Aktiengesellschaft wird hauptsächlich durch das Aktiengesetz und die Bestimmungen der Satzung 
des Unternehmens sowie darüber hinaus durch die Vorgaben des Deutschen Corporate Gover-
nance Kodex in seiner jeweils aktuellen Fassung bestimmt.

Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften praktiziert FHW das zweigliedrige Führungssystem. 
Dieses ist durch eine konsequente personelle Trennung zwischen Vorstand als Leitungsorgan und 
dem Aufsichtsrat als Überwachungsorgan gekennzeichnet. Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten 
dabei im Unternehmensinteresse eng und effizient zusammen.

Der Vorstand leitet das Unternehmen mit dem Ziel einer nachhaltigen Wertschöpfung in eigener 
Verantwortung. Da FHW über einen Allein-Vorstand verfügt, trägt dieser die gesamte Verantwor-
tung für die Geschäftsführung. Er wendet dabei die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissen-
haften Geschäftsleiters an.

Die Kompetenzen des Vorstands im Innenverhältnis, insbesondere im Hinblick auf die informelle 
und zustimmende Einbeziehung des Aufsichtsrats in Handlungs- und Entscheidungsprozesse des 
Unternehmens regelt die Geschäftsordnung für den Vorstand.

Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für FHW 
wesentlichen Aspekte der Geschäftsführung, bedeutende Geschäftsvorfälle sowie die aktuelle 
Ertragssituation einschließlich Risikolage und Risikomanagement.

Zum engeren Führungsteam des FHW zählt der Vorstand den Kaufmännischen Leiter ausgestattet 
mit Prokura und den Leiter Vertrieb und Wärmeverteilung ausgestattet mit Handlungsvollmacht.

Der Aufsichtsrat übt seine Tätigkeit nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen, der Satzung 
der Gesellschaft und der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat aus.

Der Aufsichtsrat berät den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens und überwacht seine Tätig-
keit. Er bestellt und entlässt den Vorstand, beschließt das Vergütungssystem und setzt die jeweilige 
Gesamtvergütung fest. Er wird in alle Entscheidungen eingebunden, die für FHW von grundle-
gender Bedeutung sind. Der Aufsichtsrat von FHW besteht aus sechs Mitgliedern, von denen 
zwei Mitglieder von den Arbeitnehmern nach den Bestimmungen des Drittelbeteiligungsgesetzes 
gewählt werden.

Die Grundzüge der Zusammenarbeit des Aufsichtsrats von FHW sind in der Geschäftsordnung für 
den Aufsichtsrat zusammengefasst. Geregelt sind hier neben den organisatorischen Fragen der 
Zusammensetzung, Vertretungsregelung, Tagungsintervalle und Dokumentation, insbesondere die 
Verschwiegenheitspflichten, Interessenkonflikte und Überprüfung der Arbeitseffizienz. Zudem ist 
in der Geschäftsordnung die Bildung, Zusammensetzung, Zusammenarbeit und Kompetenz von 
Ausschüssen festgelegt.

Erklärung zur Unternehmensführung und 
Bericht zur Corporate Governance durch 
den Vorstand und den Aufsichtsrat der 
Fernheizwerk Neukölln AG



Corporate Governance

Die Fernheizwerk Neukölln AG (FHW) begrüßt den von der Regierungskommission vorgelegten 
und zuletzt im Juni 2009 geänderten Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK). Gute 
Unternehmensführung hatte für FHW schon vor der Einführung des Kodex eine hohe Bedeutung. 
Die Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat, die Achtung der Aktionärsinteressen, die ord-
nungsgemäße Rechnungslegung und Abschlussprüfung, ein verantwortungsbewusster Umgang 
mit Risiken und eine offene Unternehmenskommunikation bilden dabei unsere Handlungsmaxime. 
Daher wurden durch den Kodex und seine Anpassungen keine grundlegenden Änderungen bei 
FHW erforderlich, vielmehr verstehen wir Corporate Governance als stetigen Prozess.

Aktionäre

Neben der Hauptversammlung hat sich das Internet als wesentlicher Kommunikationsweg für eine 
kontinuierliche und transparente Information der Aktionäre aber auch der Kunden sowie der inte-
ressierten Öffentlichkeit etabliert. Damit entspricht FHW in diesem Punkt bereits den Anforderungen 
des neuen Gesetzes zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG). Von den durch das neue 
Gesetz geschaffenen Optionen bei der Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung 
verstärkt elektronische Medien einzusetzen – Stichwort: Virtuelle HV – wird die Gesellschaft auf-
grund des unverhältnismäßigen Aufwands bis auf weiteres keinen Gebrauch machen. 

Unter www.fhw-neukoelln.de stehen die unternehmensrelevanten Informationen zur Verfügung. 
Dabei handelt es sich neben der Unternehmenspräsentation auch um die Veröffentlichung von 
Geschäfts- und Zwischenberichten, Ad-hoc-Mitteilungen, Compliance-Erklärungen zum DCGK, 
Einladungsbekanntmachungen zu den Hauptversammlungen einschließlich evtl. Gegenanträge 
sowie die aktuelle Rede des Vorstands zur Hauptversammlung.

FHW nimmt für die von ihr ausgegebenen stimmberechtigten Aktien einen organisierten Markt in 
Anspruch. Die Gesellschaft macht deshalb im Lagebericht mit Bezug auf den § 289 Abs. 4 Han-
delsgesetzbuch (HGB) u. a. Angaben zur Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals, über 
direkte und indirekte Beteiligungen, Stimmrechtsfragen und Regelungen zur Bestellung und Abbe-
rufung des Vorstands. Der Vorstand legt darüber hinaus der Hauptversammlung einen Erläuternden 
Bericht bezogen auf den gesamten § 289 Abs. 4 Ziffer 1 bis 9 vor. 

Auch wenn das Aktiengesetz – abweichend von der früheren Rechtslage – derzeit nicht ausdrück-
lich einen Erläuternden Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 5 HGB vorschreibt, hat der 
Vorstand vorsorglich auch einen Erläuternden Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 5 HGB 
vorgelegt, da es nicht auszuschließen ist, dass die derzeitige Fassung von § 176 Abs. 1 AktG, die 
einen solchen Bericht nicht ausdrücklich vorsieht, auf einem Redaktionsversehen des Gesetzgebers 
beruht.

Vorstand

Der Größe und dem Geschäftsumfang der Gesellschaft entsprechend besteht der Vorstand des 
Unternehmens aus einer Person.



Geschäftsvorgänge, die der Zustimmung durch den Aufsichtsrat bedürfen sowie die konkreten 
Berichts- und Informationspflichten des Vorstands sind in der Geschäftsordnung für den Vorstand 
festgelegt.

Den Anforderungen des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich  
(KonTraG) und des Anlegerschutzverbesserungsgesetzes (AnSVG) entspricht der Vorstand durch 
die Einführung und Pflege eines umfassenden Risikomanagement- und Controllingsystems sowie 
durch die Führung eines Insiderverzeichnisses, in das alle relevanten Personen aufgenommen 
werden.

Das Unternehmen wendet zudem die neuen Regelungen des Transparenzrichtlinie-Umsetzungs-
gesetzes (TUG) an. Seit 2007 kommt das Unternehmen der Verpflichtung zur Erstellung von 
Zwischenmittelungen und eines Halbjahresfinanzberichts nach. Für den Jahresabschluss 2009 und 
Lagebericht wird der Bilanz- bzw. Lageberichtseid abgegeben.

Vorstandsvergütung

Bei der Vorstandsvergütung findet neben der persönlichen Leistung des Allein-Vorstands auch 
die wirtschaftliche Lage, die Perspektive und der Erfolg des Unternehmens unter Beachtung des 
Vergleichsumfelds Berücksichtigung.

Die Jahresvergütung besteht aus einem fixen und einem variablen Bestandteil im angestrebten 
Verhältnis 70 % zu 30 %.

Die Anforderungen des neuen Gesetzes zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG) 
werden insbesondere bezogen auf die Nachhaltigkeitskomponente der variablen Vergütung und 
den Selbstbehalt bei der D&O-Versicherung fristgerecht umgesetzt.

Die Höhe der variablen Vergütungsanteile orientiert sich am wirtschaftlichen Unternehmenserfolg 
(Operating Profit) sowie an der Erreichung jährlich zu vereinbarender individueller Zielsetzungen. 
Die variablen erfolgsabhängigen Vergütungsanteile sind in ihrer Höhe limitiert, die Überprüfung 
der Gesamtvergütung auf Angemessenheit erfolgt im 2-Jahresturnus.

Der Vorstand erhält zusätzliche Zuwendungen zur betrieblichen und privaten Altersvorsorge sowie 
Sachbezüge, im Wesentlichen handelt es sich um einen Dienstwagen mit privater Nutzung.

Der Vorstand hat die Möglichkeit, auf Entgeltansprüche aus variabler Vergütung zu Gunsten 
einmaliger Beiträge für den stärkeren Aufbau der betrieblichen Altersversorgung zu verzichten 
(Deferred Compensation).

Pensionszusagen für den aktiven Vorstand und ehemalige Vorstandsmitglieder bestehen nicht; 
demnach sind auch keine Rückstellungen hierfür gebildet worden.

Die gesamten Aufwendungen für den Vorstand betrugen im Berichtsjahr 225,6 T€. Die Aufwen-
dungen für den Allein-Vorstand, Herrn Ulrich Rheinfeld, teilen sich wie folgt auf:



T€

Grundgehalt (fix) 135,6 
erfolgsabhängige Gehaltskomponente (variabel) 48,8
Aufwendungen für die betriebliche und Zuschüsse zur privaten Altersvorsorge 27,4 
Sachbezüge für Dienstwagen und Unfallversicherung 13,8

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern, von denen vier Mitglieder die Kapitalseite vertre-
tend durch die Hauptversammlung und zwei von den Arbeitnehmern des Unternehmens gemäß 
den Vorschriften des Drittelbeteiligungsgesetzes gewählt werden.

Für die Tätigkeit des Aufsichtsrats wurde eine Geschäftsordnung festgelegt. Hierbei wurden die 
Anregungen und Empfehlungen des DCGK für eine effiziente und transparente Aufsichtsratstätig-
keit berücksichtigt.

Der Aufsichtsrat hat sich mit der Frage der Anzahl der als unabhängig geltenden Aufsichtsratsmit-
glieder intensiv befasst und befunden, dass er über eine ausreichende Zahl solcher Mitglieder 
verfügt. Der Aufsichtsrat verfügt zudem über mehrere Mitglieder mit der Sachkompetenz in dem 
Bereich Rechnungswesen und Controlling.

Aufgrund der Überschaubarkeit des Unternehmens verzichtet der Aufsichtsrat darauf, Ausschüsse 
zu bilden.

Aufsichtsratsvergütung

Die Vergütung des Aufsichtsrats erfolgte satzungsgemäß, dabei erhalten die Aufsichtsräte neben 
einer Grundvergütung eine dividendenabhängige, variable Komponente. Der Aufsichtsratsvorsit-
zende erhält die doppelte und sein Stellvertreter die anderthalbfache Vergütung.

Als Aufsichtsratsvergütungen wurden im Jahr 2009 für Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2008 netto 
42,6 T€ gezahlt. Die Aufsichtsratsmitglieder Klaus Pitschke, Wolf-Dietrich Kunze und Rainer Weiß 
haben ab dem Geschäftsjahr 2004, 2005 bzw. 2007 auf ihre Vergütungen verzichtet. Die ande-
ren Aufsichtsräte erhielten satzungsgemäß ermittelte Vergütungen.

Im Einzelnen:

Aufsichtsratsvergütung für GJ 2008 
T€

Klaus Pitschke –
Wolf-Dietrich Kunze –
Dr. Frank Rodloff 14,2
Rainer Weiß –
Robert Tomasko 14,2
Jutta Wegner 14,2



Verträge zwischen Aufsichtsratsmitgliedern und der Gesellschaft

Die Kanzlei ROLEMA Rechtsanwälte und Notare, in der das Aufsichtsratsmitglied Dr. Frank Rodloff 
als Rechtsanwalt und Notar tätig ist, vertrat die Gesellschaft im Berichtsjahr 2009 in zwei vom 
Aufsichtsrat ausdrücklich genehmigten Mandaten. Im Berichtszeitraum wurden an die Kanzlei 
Honorarzahlungen in Höhe von insgesamt 2.873,50 € geleistet.

Weitere Berater- sowie sonstige Dienstleistungs- und Werkverträge zwischen Aufsichtsratsmitglie-
dern und der Gesellschaft bestanden im Berichtszeitraum nicht. 

Zusammenwirken von Vorstand und Aufsichtsrat

Der Vorstand unterrichtet den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle relevanten 
Fragen der Unternehmensplanung und der strategischen Weiterentwicklung, über den Gang der 
Geschäfte und die Lage des Unternehmens einschließlich der Risikolage sowie über das Risiko-
management.

Interessenskonflikte von Vorstands- oder Aufsichtsratsmitgliedern traten nicht auf.
 

Transparenz

Die Gesellschaft hat am 6. Januar 2010 eine Ad-hoc-Publikation gemäß § 15 Wertpapierhan-
delsgesetz veröffentlicht. Inhaltlich wurde u. a. mitgeteilt, dass sich im Rahmen der Aufstellung 
des Jahresabschlusses für 2009 ein Jahresüberschuss abzeichnet, der das Vorjahresergebnis um 
rd. 20 % übertrifft.

Wertpapiergeschäfte des Vorstands oder von Mitgliedern des Aufsichtsrats und nahe stehenden 
Personen (Directors Dealings) veröffentlicht die Fernheizwerk Neukölln AG nach den Bestim-
mungen des Wertpapierhandelsgesetzes. Bis zum 16. März 2010 sind der Fernheizwerk Neu-
kölln AG keine Meldungen über entsprechende Geschäfte zugegangen. Mitteilungspflichtiger 
Wertpapierbesitz nach Ziffer 6.6 (2. Absatz) des Deutschen Corporate Governance Kodex lag 
zum 16. März 2010 nicht vor.

Rechnungslegung und Abschlussprüfung

Wie im Corporate Governance Kodex vorgesehen, hat der Aufsichtsrat vor Unterbreitung des 
Wahlvorschlags an die Hauptversammlung eine Erklärung des vorgesehenen Prüfers eingeholt, 
dass keine beruflichen, finanziellen oder sonstigen Beziehungen bestehen, die Zweifel an der 
Unabhängigkeit des Prüfers begründen könnten. Weiterhin hat der Aufsichtsrat mit dem Abschluss
prüfer vereinbart, dass 

–	 der Vorsitzende des Aufsichtsrats über während der Prüfung auftretende mögliche Ausschluss- 
oder Befangenheitsgründe unverzüglich unterrichtet wird,

–	 der Abschlussprüfer über alle für die Aufgaben des Aufsichtsrats wesentlichen Feststellungen 
und Vorkommnisse unverzüglich berichtet, die sich bei der Durchführung der Abschlussprüfung 
ergeben, und 



–	 der Abschlussprüfer den Vorsitzenden des Aufsichtsrats informiert, wenn er bei Durchführung 
der Abschlussprüfung Tatsachen feststellt, die eine Unrichtigkeit der von Vorstand und Aufsichts-
rat abgegebenen Erklärung zum Kodex ergeben.

Der Abschlussprüfer nimmt an der Sitzung des Aufsichtsrats, in der dieser den durch die Gesell-
schaft aufgestellten und durch die Wirtschaftprüfungsgesellschaft geprüften Jahresabschluss 
berät und feststellt, teil. Der Abschlussprüfer berichtet über die wesentlichen Ergebnisse seiner 
Prüfung. Im Sinne des neuen Gesetzes zur Modernisierung des Bilanzrechts (BilMoG) berichtet 
der Abschlussprüfer insbesondere über wesentliche Schwächen des internen Kontroll- und Risi-
komanagementsystems bezogen auf den Rechnungslegungsprozess. Infolge des durch BilMoG 
geänderten § 289 Abs. 5 Handelsgesetzbuch (HGB) legt der Vorstand der Hauptversammlung 
einen Erläuternden Bericht zum internen Kontroll- und Risikomanagementsystem bezogen auf den 
Rechnungslegungsprozess vor.

Entsprechenserklärung 2009

Vorstand und Aufsichtsrat der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft erklären, dass den im 
elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemachten Empfehlungen der Regierungskommission 
Deutscher Corporate Governance Kodex i.d.F. vom 06.06.2008 im vergangenen Geschäfts-
jahr 2008 und im laufenden Geschäftsjahr 2009 mit Ausnahme der in der Entsprechenserklä-
rung 2008 aufgeführten Tatbestände Folge geleistet worden ist.

Den Empfehlungen i.d.F. vom 18.06.2009 wird mit den folgenden Ausnahmen entsprochen wer-
den:

-	 DCGK Ziffer 3.8 Abs. 2: Für den Aufsichtsrat und den Vorstand besteht eine D&O-Versiche-
rung, in der kein Selbstbehalt vereinbart wurde.

Begründung: Es handelt sich um eine für die internationale Vattenfall-Gruppe durch Vattenfall 
AB abgeschlossene Gruppenversicherung für die Leitungs- und Aufsichtsorgane im In- und 
Ausland. Der individuelle Abschluss einer D&O-Versicherung für Aufsichtsrat und Vorstand der 
FHW AG, der lediglich im Rahmen einer Änderung des konzernweiten Versicherungssystems 
möglich ist, würde trotz der Vereinbarung eines Selbstbehalts zu erheblich höheren Versiche-
rungsprämien führen.

-	 DCGK Ziffer 4.2.1: Der Vorstand besteht nicht aus mehreren Personen.

Begründung: Ein aus mehreren Personen bestehender Vorstand wäre bei einer Mitarbeiteran-
zahl der Gesellschaft von insgesamt 40 Personen unangemessen.

-	 DCGK Ziffer 4.2.3: Die variablen Anteile der Vorstandsvergütung haben keine mehrjährige 
Bemessungsgrundlage.

Begründung: Da die zurzeit gültige Vereinbarung über die variablen Anteile der Vorstandsver-
gütung vor Änderung des Kodexes abgeschlossen wurde, entspricht sie der Empfehlung nur in 
einigen Teilen. Eine Anpassung wird jedoch ab 2010 mit Abschluss der nächsten Zielvereinba-
rung vorgenommen werden.

-	 DCGK Ziffern 5.1.2 und 5.4.1: Altersgrenzen für die Mitglieder des Vorstands und des Auf-
sichtsrats sind nicht festgelegt.



Begründung: Eine Altersgrenze würde den Aufsichtsrat bzw. die Aktionäre der Gesellschaft 
unnötig in ihrem Recht einschränken, geeignete und kompetente Vorstands- bzw. Aufsichtsrats-
mitglieder auszuwählen.

-	 DCGK Ziffern 5.3.1 bis 5.3.5: Der Aufsichtsrat bildet keine Ausschüsse.

Begründung: In Anbetracht der überschaubaren Größe der Gesellschaft, deren Aufsichtsrat 
gemäß Satzung lediglich sechs Mitglieder angehören, erscheint eine Ausschussbildung nicht 
zweckdienlich.

Berlin, den 09. Dezember 2009

FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT

Klaus Pitschke	 Ulrich Rheinfeld 
Vorsitzender des Aufsichtstrats	 Vorstand

Entsprechenserklärung vom 16. März 2010

Vorstand und Aufsichtsrat der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft erklären, dass den im 
elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemachten Empfehlungen der Regierungskommission 
Deutscher Corporate Governance Kodex i.d.F. vom 18.06.2009 im vergangenen Geschäfts-
jahr  2009 und im laufenden Geschäftsjahr 2010 mit Ausnahme der in der Entsprechenserklä-
rung 2009 aufgeführten Tatbestände Folge geleistet worden ist.

Den Empfehlungen i.d.F. vom 18.06.2009 wird mit den folgenden Ausnahmen entsprochen wer-
den:

–	 DCGK Ziffer 3.8 Abs. 2: Für den Aufsichtsrat und den Vorstand besteht eine D&O-Versiche-
rung, in der kein Selbstbehalt vereinbart wurde.

Begründung: Es handelt sich um eine für die internationale Vattenfall-Gruppe durch Vattenfall 
AB abgeschlossene Gruppenversicherung für die Leitungs- und Aufsichtsorgane im In- und 
Ausland. Der individuelle Abschluss einer D&O-Versicherung für Aufsichtsrat und Vorstand der 
FHW AG, der lediglich im Rahmen einer Änderung des konzernweiten Versicherungssystems 
möglich ist, würde trotz der Vereinbarung eines Selbstbehalts zu erheblich höheren Versiche-
rungsprämien führen.

–	 DCGK Ziffer 4.2.1: Der Vorstand besteht nicht aus mehreren Personen.

Begründung: Ein aus mehreren Personen bestehender Vorstand wäre bei einer Mitarbeiteran-
zahl der Gesellschaft von höchstens 40 Personen unangemessen.

–	 DCGK Ziffer 4.2.3: Die variablen Anteile der Vorstandsvergütung haben keine mehrjährige 
Bemessungsgrundlage.

Begründung: Der derzeit gültige Vorstandsvertrag ist vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes 
zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG) und auch vor Änderung des aktuellen 
Kodexes abgeschlossen worden. Die Festlegung der variablen Vergütung erfolgt im Rahmen 
eines Zielvereinbarungssystems, bei dem jährlich neue Ziele vereinbart werden und die varia-



ble Vergütung des betreffenden Jahres von dem jeweiligen Zielerreichungsgrad abhängt. Wie 
bereits in der Vergangenheit werden auch in den künftigen Zielvereinbarungen Nachhaltig-
keitsaspekte berücksichtigt. Eine konkrete Regelung für eine mehrjährige Bemessungsgrundla-
ge bei der Ausgestaltung der variablen Vergütungsteile beinhaltet der laufende Vertrag nicht. 
Mit dem Abschluss eines neuen bzw. einer Änderung des bestehenden Vertrags wird den 
aktuellen Anforderungen des Kodexes entsprochen.

–	 DCGK Ziffern 5.1.2 und 5.4.1: Altersgrenzen für die Mitglieder des Vorstands und des Auf-
sichtsrats sind nicht festgelegt.

Begründung: Eine Altersgrenze würde den Aufsichtsrat bzw. die Aktionäre der Gesellschaft 
unnötig in ihrem Recht einschränken, geeignete und kompetente Vorstands- bzw. Aufsichtsrats-
mitglieder auszuwählen.

–	 DCGK Ziffern 5.3.1 bis 5.3.5: Der Aufsichtsrat bildet keine Ausschüsse.

Begründung: In Anbetracht der überschaubaren Größe der Gesellschaft, deren Aufsichtsrat 
gemäß Satzung lediglich sechs Mitglieder angehören, erscheint eine Ausschussbildung nicht 
zweckdienlich.

Berlin, den 16. März 2010

FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT

Klaus Pitschke	 Ulrich Rheinfeld 
Vorsitzender des Aufsichtsrats	 Vorstand

Berlin, den 19. Februar 2010/16. März 2010

FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT

Klaus Pitschke	 Ulrich Rheinfeld 
Vorsitzender des Aufsichtsrats	 Vorstand


